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Satzung des Heimatvereins Liegau-Augustusbad 

§ 1 Name, Sitz, Eintragungsbegehren 

1. Der Verein führt den Namen „Heimatverein Liegau-Augustusbad“. 

2. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Dresden eingetragen und trägt damit den Namens-

zusatz „e. V.“. 

3. Er hat seinen Sitz in 01454 Radeberg, OT Liegau-Augustusbad. 

4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Vereinszweck 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige bzw. mildtätige Wohlfahrtzwe-

cke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung. 

2. Zweck des Vereins ist die 

- Weiterführung der Ortschronik 

- Einrichtung und Pflege einer Heimatstube 

- Durchführung von Ausstellungen 

- Sicherung, Pflege und Erhaltung von Kulturgut 

- Mitwirkung bei den kulturellen Aktivitäten des Ortes. 

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Organisation von regelmäßigen 

Zusammenkünften. 

4. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

5. Mittel des Vereines dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus 

Mitteln des Vereins. 

6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die seine Ziele unter-

stützt (§ 2). Minderjährige unter 18 Jahren bedürfen der Erlaubnis der Eltern bzw. des gesetzli-

chen Vertreters. Stimmberechtigt sind Mitglieder erst ab Volljährigkeit. 

2. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des Aufnahme-

gesuches ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 

3. Personen, die sich um die Förderung des Heimatvereins Liegau-Augustusbad e.V. besonders ver-

dient gemacht haben, können auf Beschluss des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

Sie erhalten die Möglichkeit, am kulturellen und aktiven Leben des Vereins teilzunehmen. 
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§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, durch Ausschluss 

aus dem Verein auf Beschluss der Mitgliederversammlung oder wenn das Mitglied trotz Mah-

nung mit der Zahlung des Beitrages für 1 Jahr im Rückstand bleibt oder gegen die Ziele und Inte-

ressen des Vereins schwer verstoßen hat. 

2. Bei Ausschluss muss dem Mitglied vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. 

Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist 

von 4 Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die 

nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 

3. Der freiwillige Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres möglich. Er er-

folgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 14 

Tagen. 

4. Die Ehrenmitgliedschaft kann auf Beschluss des Vorstandes beendet werden, wenn mehrjährig 

keine Verbindung zum Verein besteht. 

§ 5 Beiträge 

1. Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung (§8). 

Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitglieder-

versammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 

2. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

§ 6 Organe des Vereins 

Vereinsorgane sind: 

- die Mitgliederversammlung 

- der Vorstand. 

§ 7 Vorstand 

1. Im Sinne des § 26 BGB besteht der Vorstand aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vor-

sitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer. Der Verein wird gerichtlich und außerge-

richtlich durch je 2 Vorstandmitglieder gemeinsam vertreten. 

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählt. Die Wie-

derwahl ist zulässig. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Die Vor-

standsmitglieder bleiben in jedem Fall bis zu einer Neuwahl im Amt. Im Falle der Beendigung der 

Mitgliedschaft im Verein endet auch das Vorstandsamt. 

3. Scheidet ein Vorstandmitglied vor Ablauf seiner regulären Dienstzeit aus, kann der Vorstand eine 

Ergänzungswahl vornehmen, die der Bestätigung durch die nächste Mitgliederversammlung be-

darf. 

4. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden oder dem stellv. Vorsitzenden einbe-

rufen wurden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig. Der Vorstand ist beschlussfä-
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hig, wenn mindestens ¾ seiner Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit Stim-

menmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Ab-

wesenheit die des stellv. Vorsitzenden. 

5. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereines zuständig, soweit sie nicht einem anderen 

Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere die 

- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesord-

nung, 

- Ausführen von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

- Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des Jahresberichts, 

Vorlage der Jahresplanung, 

- Vorbereitung der Beschlussfassung über Aufnahmeanträge, Ausschlüsse von Mitgliedern. 

§ 8 Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Sie wird von einem Vor-

standsmitglied mit einer Frist von mindestens 3 Wochen durch schriftliche Einladung unter An-

gabe der Tagesordnung einberufen. 

2. Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Falls kein Vorstandsmit-

glied anwesend ist, wählt sie einen Versammlungsleiter. 

3. Sie beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit das Gesetz keine andere 

Mehrheit vorsieht. 

4. Die Mitgliederversammlung als das oberste Beschluss fassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für 

alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen 

Vereinsorgan übertragen wurden. Der Mitgliederversammlung sind insbesondere die Jahresab-

rechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung 

des Vorstandes schriftlich vorzulegen. Sie bestellt Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehö-

ren dürfen. 

5. Die Mitgliederversammlung entscheidet z.B. auch über: 

- die Gebührenbefreiung, 

- Aufgabe des Vereins, 

- Wahl und Abberufung des Vorstandes, 

- Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich,  

- Mitgliederbeiträge (§ 5), 

- Satzungsänderungen, 

- Auflösung des Vereins. 

6. Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt ohne 

Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das 

Stimmrecht ist nicht übertragbar. 

§ 9 Beurkundung der Beschlüsse 

1. Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Versamm-

lungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
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§ 10 Kassenprüfer 

1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder mindestens 

zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. 

2. Die Kassenprüfer prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege des Vereins, die 

Kassenführung der Abteilungen sowie sonstiger Kassen sachlich und rechnerisch und bestätigen 

dies durch ihre Unterschrift. Über das Ergebnis ist in der ordentlichen Mitgliederversammlung zu 

berichten. Bei ordnungsgemäßer Kassenführung erfolgt der Antrag auf Entlastung des Vorstan-

des. 

§ 11 Auflösung des Vereins und Vermögensbildung 

1. Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine ¾ Mehrheit der in der Mitgliederversammlung 

anwesenden Mitglieder erforderlich. Diese Mehrheit muss mindestens 50 % der eingetragenen 

Mitglieder betragen. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur 

Mitgliederversammlung gefasst werden. 

2. Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins an die Stadt Radeberg, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige bzw. 

mildtätige Wohlfahrtszwecke im Ortsteil Liegau-Augustusbad zu verwenden hat. 

3. Beschlüsse über die künftigen Verwendungen des Vereinsvermögens dürfen erst nach Einwilli-

gung des Finanzamtes ausgeführt werden. 

§ 12 Inkraftsetzung 

Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 20.07.2000 beschlossen. 

Die dritte Änderung der Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 05.04.2018 beschlossen. 

Die Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 

Liegau-Augustusbad, den 05.04.2018 


